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Erteilung des Zuschlags 

§ 48. (1) Der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt, wenn ungeachtet einer zweimaligen an die 
Bieter gerichteten Aufforderung ein höheres Anbot nicht mehr abgegeben wird. 

(2) Dem Meistbietenden kann bei den in § 43 Abs. 2 genannten Gegenständen, die im 
Versteigerungshaus verkauft werden, eine Zahlungsfrist von acht Tagen eingeräumt werden. Sonstige 
Gegenstände werden nur gegen Barzahlung verkauft. 

(3) Dem Meistbietenden sind die Gegenstände erst nach Bezahlung zu übergeben. Er hat sie sofort 
danach oder bei der Versteigerung in einem Versteigerungshaus spätestens am folgenden Tag zu 
übernehmen und wegzubringen. Hat der Ersteher oder Käufer die Sachen nicht binnen drei Monaten 
weggebracht, so sind sie auf Anordnung der Abgabenbehörde zu verwerten. Mit dem dabei erzielten 
Erlös sind die aufgelaufenen Kosten zu decken. Ein Mehrerlös ist gerichtlich zu erlegen. 

(4) Hat der Meistbietende den in bar zu zahlenden Kaufpreis nicht über Aufforderung unverzüglich, 
sonst bis zum Schluss der Versteigerung erlegt, so kann die Versteigerung ausgehend von dem dem 
Gebot des Meistbietenden vorangehenden Gebot weitergeführt werden, wenn dies nach den Umständen 
tunlich ist; sonst ist die ihm zugeschlagene Sache bei einem neuen Termin neuerlich auszubieten. Der 
Meistbietende wird bei der neuerlichen Versteigerung zu einem Anbot nicht zugelassen; er haftet für 
einen etwaigen Ausfall, ohne den Mehrerlös beanspruchen zu können. Der Ausfall ist durch Bescheid der 
Abgabenbehörde festzusetzen. Dieser Bescheid kann nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
vollstreckt werden. 

(5) Der Schluss der Versteigerung ist zu verkünden. Die Versteigerung wird auch geschlossen, 
sobald der erzielte Erlös zur Befriedigung hinreicht. 
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